
                  

                     Unterlage  12.1.1 II 

 
Planfeststellung  
für den Bau  der A 52 

AK Essen-N (B224) - AK Essen/Gladbeck (m) 
Teil 01: AK Essen-N (B224)-s AK Essen/Gladbeck  (StGr.Bottrop/Gladbeck) 

von Bau - km 0 + 000,000 bis Bau - km 3 + 625,072 
 
Regierungsbezirk : Münster, Düsseldorf 
Stadt/Gemeinde :     Bottrop, Essen,    
Gemarkung : Bottrop, Karnap  

und für die zugehörigen landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen 
Regierungsbezirk : Münster, Düsseldorf 
Kreis : Wesel 
Stadt/Gemeinde :     Bottrop, Essen, Hünxe, Schermbeck    
Gemarkung : Bottrop, Kirchhellen, Karnap, Vogelheim, Gartrop-Bühl, Gahlen

 
Deckblatt II 

Unterlage 12.1.1 II 
Artenschutzbeitrag 

 
 

 Aufgestellt:  

 

Bochum, den 31.03.2011 

 

Der Leiter der Regionalniederlassung Ruhr 
 

 
 

 I. A. 
  

 gez. Sauerwein-Braksiek 
(Regierungsbaudirektorin) 

 

 

Satzungsgemäß ausgelegen 
 

  
     �
 

in der Zeit vom     

bis  (einschließlich)   
   
in der Stadt/ Gemeinde:    
                                

    

Zeit und Ort der Auslegung des Planes sind rechtzeitig vor 

Beginn der Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden. 

  

   

   
Stadt/ Gemeinde     

  
(Unterschrift) 

 

 

(Dienstsiegel) 
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Art wissenschaftlich Art deutsch Status Erhaltungszu-
stand (ATL) 

Säugetiere    

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Art vorhanden G 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Art vorhanden G 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Art vorhanden U 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler Art vorhanden G 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus Art vorhanden G 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G 

Plecotus auritus Braunes Langohr Art vorhanden G 

Vögel    

Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G 

Accipiter nisus Sperber sicher brütend G 

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger sicher brütend G 

Alcedo atthis Eisvogel sicher brütend G 

Anthus pratensis Wiesenpieper sicher brütend G�  

Asio otus Waldohreule sicher brütend G 

Athene noctua Steinkauz beobachtet zur Brutzeit G 

Buteo buteo Mäusebussard sicher brütend G 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer sicher brütend U 

Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend G�  

Dendrocopos medius Mittelspecht sicher brütend G 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend G 

Dryocopus martius Schwarzspecht sicher brütend G 

Falco peregrinus Wanderfalke sicher brütend U�  

Falco subbuteo Baumfalke sicher brütend U 

Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend G�  

Locustella naevia Feldschwirl sicher brütend G 
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Art wissenschaftlich Art deutsch Status Erhaltungszu-
stand (ATL) 

Luscinia megarhynchos Nachtigall sicher brütend G 

Oriolus oriolus Pirol sicher brütend U�  

Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend U 

Pernis apivorus Wespenbussard sicher brütend U 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz sicher brütend U�  

Riparia riparia Uferschwalbe sicher brütend G 

Streptopelia turtur Turteltaube sicher brütend U�  

Strix aluco Waldkauz sicher brütend G 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher sicher brütend G 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G 

Vanellus vanellus Kiebitz sicher brütend G 

Amphibien    

Bufo calamita Kreuzkröte Art vorhanden U 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch Art vorhanden G 

Triturus cristatus Kammmolch Art vorhanden G 

Reptilien    

Lacerta agilis Zauneidechse Art vorhanden G�  

�

Erhaltungszustand: G = günstig U = ungünstig / unzureichend S = schlecht 
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Art Erhaltungs-
zust. NRW 

LauW/mitt FlieG KlGehoel oVeg Aeck Saeu Gaert Gebaeu FettW Abgr StillG Deich 

Säugetiere               

Breitflügelfledermaus G (X) (X) X    XX WS/WQ X  (X)  

Wasserfledermaus G X X X    X (WQ) (X) X XX  

Fransenfledermaus G XX X X   (X) (X) X/WS/WQ (X)  X  

Kleiner Abendsegler U XX X X/WS/WQ    X (WS)/(WQ) X  X  

Großer Abendsegler G XX (X) WS/WQ (X) (X) (X) X (WQ) (X)  (X)  

Rauhhautfledermaus G X X      (WS)/(WQ)   X  

Zwergfledermaus G X (X) XX    XX WS/WQ (X)  (X)  

Braunes Langohr G XX  X   X X WS/(WQ) X  (X)  

Vögel               

Habicht G X  X  (X)  X  (X) (X)   

Sperber G X  X  (X) X X  (X) (X)   

Teichrohrsänger G  XX        X XX  

Eisvogel G  XX  XX   (X)   X X  

Wiesenpieper G�   (X)   (X) XX   XX X  X 

Waldohreule G X  XX   (X) X  (X)    

Steinkauz G   XX  (X) X X X XX    

Mäusebussard G X  X  X X   (X) (X)   

Flussregenpfeifer U  X  XX      XX X  

Mehlschwalbe G�      (X) X X XX (X) (X) (X)  

Mittelspecht G XX            

Kleinspecht G XX  X    X  (X)    

Schwarzspecht G XX  X   X   (X)    

Wanderfalke U�         XX  (X)   

Baumfalke U X X X   X     X  
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Art Erhaltungs-
zust. NRW 

LauW/mitt FlieG KlGehoel oVeg Aeck Saeu Gaert Gebaeu FettW Abgr StillG Deich 

Turmfalke G   X  X X X X X (X)   

Rauchschwalbe G�   X   X X X XX X (X) X  

Feldschwirl G  (X) XX  (X) XX   X  X  

Nachtigall G X (X) XX   X X   (X) (X) (X) 

Pirol U�  X  X    X      

Rebhuhn U     XX XX X  X    

Wespenbussard U X  X   X   (X)    

Gartenrotschwanz U�  X  X    X  X    

Uferschwalbe G  X  XX (X)    (X) XX X  

Turteltaube U�  X  XX  X  (X)  (X)    

Waldkauz G X  X   (X) X X (X)    

Zwergtaucher G  X        X XX  

Schleiereule G  (X) X  X XX X X X    

Kiebitz G  X   XX    X  X  

Amphibien               

Kreuzkröte U  (X)  X (X) (X) XX   XX X (X) 

Kleiner Wasserfrosch G  X (X)    X  (X) (X) XX  

Kammmolch G X (X) X   (X) (X)  (X) X XX  

Reptilien               

Zauneidechse G�  (X)  X (X) X XX X (X)  XX  X 

�

XX = Hauptvorkommen (X) = potentielle Vorkommen WS = Wochenstube 

X = Vorkommen ZQ = Zwischenquartier WQ = Winterquartier 

�

�
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Institution Anfrage Antwort Ergebnis 

Bezirksregierung Münster 
Höhere Landschaftsbehörde 
Windhorststraße 66 
48143 Münster 

02.03.2007 07.03.2007 
schriftlich 

Es liegen keine detaillierten 
Kenntnisse zum Vorkommen 
von Arten im Raum vor 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Höhere Landschaftsbehörde 
Cecilienallee 2 
40474 Düsseldorf 

02.03.2007 keine Antwort  

Stadt Essen 
Untere Landschaftsbehörde 
Porscheplatz 1 
45121 Essen 

02.03.2007 12.04.2007 Es liegen keine detaillierten 
Kenntnisse zum Vorkommen 
von Arten im Raum vor 

Stadt Bottrop 
Untere Landschaftsbehörde 
Ernst-Wilczok-Platz 2 
46215 Bottrop 

02.03.2007 13.03.2007 
per Email 

Es liegen keine detaillierten 
Kenntnisse zum Vorkommen 
von Arten im Raum vor 

Stadt Gladbeck 
Referat Umwelt 
Willy-Brandt-Platz 2 
45964 Gladbeck 

02.03.2007 07.03.2007 
per Email 

Es liegen keine detaillierten 
Kenntnisse zum Vorkommen 
von Arten im Raum vor 

Kreis Recklinghausen 
Untere Landschaftsbehörde 
Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 

02.03.2007 13.03.2007 
per Email 

Es liegen keine detaillierten 
Kenntnisse zum Vorkommen 
von Arten im Raum vor 

Biologische Station 
Westliches Ruhrgebiet e. V. 
Ripshorster Straße 306 
46117 Oberhausen 

02.03.2007 09.03.2007 
schriftlich 

Es liegen keine detaillierten 
Kenntnisse zum Vorkommen 
von Arten im Raum vor 

Landesbüro der  
Naturschutzverbände NRW 
Ripshorster Str. 306 
46117 Oberhausen 

02.03.2007 keine Antwort  

BUND  10.02.2008 
per Fax 

Mitteilung über vorkommende 
Arten im Kranenburger Feld 
(Liste des Jagdaufsehers) 
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Art deutsch Erhaltungs-
zustand 

Status Vorkommen 

Säugetiere    

Breitflügelfledermaus G  wurde im Bereich Boymannsheide festgestellt 

Großer Abendsegler G  wurde an den Flotationsbecken festgestellt 

Wasserfledermaus G  wurde an den Flotationsbecken festgestellt 

Zwergfledermaus G  wurde im gesamten Raum festgestellt 

Vögel    

Baumfalke U NG Nahrungsgast im Kranenburger Feld 

Baumpieper G DZ Durchzügler in offenen Landschaftsbereichen 

Bekassine G DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Braunkehlchen S DZ Durchzügler im Kranenburger Feld 

Feldlerche G�  DZ Durchzügler in offenen Landschaftsbereichen 

Feldsperling G B 1 Brutpaar i. d. Kleingartenanlage nördl. Welheim 

Flussregenpfeifer G B 2 Brutpaare im Gewerbepark Carnaperhof 

Flussuferläufer U DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Gartenrotschwanz U�  DZ Durchzügler in Teilen des Gebietes 

Graureiher G NG Nahrungsgast in vielen Teilen des Gebietes 

Habicht G B brütet im Kranenburger Feld 

Heringsmöwe G NG Nahrungsgast im Süden des Gebietes 

Kiebitz G B brütet im Gewerbepark Carnaperhof, an den Flota-
tionsbecken und im Kraneburger Feld 

Kleinspecht G B brütet im Kranenburger Feld 

Krickente U DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Lachmöwe G NG Nahrungsgast im Süden des Gebietes 

Löffelente G DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Mäusebussard G B brütet im Kranenburger Feld, im Welheimer Wald 
und in der Welheimer Mark 

Mehlschwalbe G�  DZ als Durchzügler im gesamten Gebiet 

Nachtigall G B brütet an der DB-Strecke in Karnap 

Rauchschwalbe G�  DZ/NG Durchzügler und Nahrungsgast im ganzen Gebiet 

Rebhuhn U B brütet im Kranenburger Feld 

Ringdrossel - DZ Durchzügler im Süden des Gebietes 

Rotschenkel G DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Schnatterente G DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Silbermöwe G DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Sperber G B brütet an der Prosperstraße 
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Art deutsch Erhaltungs-
zustand 

Status Vorkommen 

Steinschmätzer S DZ Durchzügler an den Flotationsbecken und im  
Kranenburger Feld 

Sturmmöwe U DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Teichrohrsänger G B brütet an den Flotationsbecken 

Turmfalke G NG Nahrungsgast in offenen Landschaftsbereichen 

Uferschwalbe G DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Waldkauz G B 2 Brutpaare im Welheimer Wald 

Waldlaubsänger G�  B brütet im Kranenburger Feld und in der Grünanla-
ge in Bottrop-Boy 

Waldwasserläufer G DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Wasserralle U DZ Durchzügler an den Flotationsbecken 

Wiesenpieper G�  DZ Durchzügler in offenen Landschaftsbereichen 

Zwergtaucher G B 5 Brutpaare an den Flotationsbecken 

Amphibien    

Kreuzkröte U  gr. Population im Gewerbepark Carnaperhof und 
an den Flotationsbecken, Einzeltiere an der Em-
scher Kläranlage und nördlich der Horster Straße 

Reptilien    

Zauneidechse G�   nicht untersucht, nicht festgestellt 
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Art Ausschlusskriterium 

Säugetiere  

Breitflügelfledermaus Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Großer Abendsegler Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Wasserfledermaus Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Zwergfledermaus d) Die Zwergfledermaus ist im gesamten Untersuchungsraum weit ver-
breitet und mit der vorhandenen B 224 vertraut. Einzelne verkehrsbe-
dingte Verluste führen nicht zur Beeinträchtigung lokaler Populationen. 

Vögel  

Baumfalke b) c) Der Baumfalke kann auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin das Kranenburger Feld als Nahrungsraum nutzen, welches im Übri-
gen nicht als essentieles Nahrungshabitat der Art zu betrachten ist.. 

Baumpieper b) Die vom Baumpieper während des Durchzugs genutzten Räume ste-
hen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin in ausreichendem 
Maße zur Verfügung. 

Bekassine b) Die von der Bekassine auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Braunkehlchen b) Die vom Braunkehlchen auf dem Durchzug genutzten Bereiche im 
Kranenburger Feld stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens wei-
terhin in ausreichendem Maße zur Verfügung. 

Feldlerche b) Die von der Feldlerche während des Durchzugs genutzten Räume 
stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung. 

Feldsperling b) c) Der Feldsperling kann auch nach Umsetzung des Vorhabens wei-
terhin seinen Brutplatz in der Kleingartenanlage und den umgebenden 
Nahrungsraum nutzen. 

Flussregenpfeifer b) Die Brutplätze des Flussregenpfeifers auf den Brachflächen des Ge-
werbeparks Carnaperhof liegen außerhalb des Wirkbereichs des Vorha-
bens 

Flussuferläufer b) Die vom Flussuferläufer auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Gartenrotschwanz b) Die vom Gartenrotschwanz während des Durchzugs genutzten Räu-
me im Kranenburger Feld und an den Flotationsbecken stehen auch 
nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin in ausreichendem Maße zur 
Verfügung. 

Graureiher b) c) Der Graureiher kann auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin alle geeigneten Bereiche des Untersuchungsraumes als Nahrungs-
raum nutzen. 

Habicht Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Heringsmöwe b) c) Die Heringsmöwe kann auch nach Umsetzung des Vorhabens wei-
terhin den Süden des Untersuchungsraumes als Nahrungsraum nutzen. 

Kiebitz Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
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Art Ausschlusskriterium 

Kleinspecht Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Krickente b) Die von der Krickente auf dem Durchzug genutzten Bereiche der Flo-
tationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin 
zur Verfügung. 

Lachmöwe b) c) Die Lachmöwe kann auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin den Süden des Untersuchungsraumes als Nahrungsraum nutzen. 

Löffelente b) Die von der Löffelente auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Mäusebussard Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Mehlschwalbe b) Die von der Mehlschwalbe während des Durchzugs genutzten Berei-
che im Untersuchungsraum stehen auch nach Umsetzung des Vorha-
bens weiterhin in ausreichendem Maße zur Verfügung. 

Nachtigall b) Der Brutplatz der Nachtigall an der DB-Strecke in Karnap liegt außer-
halb des Wirkbereichs des Vorhabens. 

Rauchschwalbe b) c) Die von der Rauchschwalbe genutzten Nahrungsräume stehen 
auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin in ausreichendem Maße 
zur Verfügung. 

Rebhuhn Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Ringdrossel b) Die von der Ringdrossel auf dem Durchzug genutzten Bereiche im 
Süden des Untersuchungsraumes stehen auch nach Umsetzung des 
Vorhabens weiterhin zur Verfügung. 

Rotschenkel b) Die vom Rotschenkel auf dem Durchzug genutzten Bereiche der Flo-
tationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin 
zur Verfügung. 

Schnatterente b) Die von der Schnatterente auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Silbermöwe b) Die von der Silbermöwe auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Sperber c) Der Brutplatz des Sperber an der Prosperstraße liegt bereits heute im 
Bereich verkehrsbedingter Belastungen. Der Sperber kann nach Umset-
zung des Vorhabens weiterhin seine Nahrungsräume im Untersu-
chungsgebiet nutzen. 

Steinschmätzer b) Die vom Steinschmätzer während des Durchzugs genutzten Räume 
im Kraneburger Feld und an den Flotationsbecken stehen auch nach 
Umsetzung des Vorhabens weiterhin in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung. 

Sturmmöwe b) Die von der Sturmmöwe auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Teichrohrsänger Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Turmfalke b) c) Der Turmfalke kann nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin die 
offenen Bereiche des Untersuchungsgebietes als Nahrungsraum nutzen. 

Uferschwalbe b) Die von der Uferschwalbe auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Waldkauz b) c) Die Belastungssituation für die beiden Brutplätze des Waldkauzes 
im Welheimer Wald wird sich nach Umsetzung des Vorhabens nicht 
signifikant ändern. 
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Art Ausschlusskriterium 

Waldlaubsänger b) c) Die Belastungssituation für die beiden Brutplätze des Waldlaub-
sängers im Kranenburger Feld und in der Grünanlage in Bottrop-Boy 
wird sich nach Umsetzung des Vorhabens nicht signifikant ändern. 

Waldwasserläufer b) Die vom Waldwasserläufer auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Wasserralle b) Die von der Wasserralle auf dem Durchzug genutzten Bereiche der 
Flotationsbecken stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter-
hin zur Verfügung. 

Wiesenpieper b) Die vom Wiesenpieper während des Durchzugs genutzten Räume 
stehen auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung. 

Zwergtaucher Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Amphibien  

Kreuzkröte Beeinträchtigungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Reptilien  

Zauneidechse b) Das Vorhaben betrifft keine (potentiellen) Lebensräume der Zauneid-
echse. 

�
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Art deutsch Art wissenschaftlich Erhaltungszu-
stand (ATL) 

Säugetiere (3)   

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula G 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii G 

Vögel (7)   

Habicht Accipiter gentilis G 

Kiebitz Vanellus vanellus G 

Kleinspecht Dryobates minor G 

Mäusebussard Buteo buteo G 

Rebhuhn Perdix perdix U 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus G 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis G 

Amphibien (1)   

Kreuzkröte Bufo calamita U 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Breitflügelfledermaus  (Eptesicus serotinus)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland V   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen 3   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 

Im Rahmen der Fledermausuntersuchung 2010 wurden einzelne Breitflügelfledermäuse am nördlichen Rand des Welhei-
mer Waldes festgestellt. An der Welheimer Straße wurde mehrfach Flugaktivität eines Einzeltieres aus Richtung Garten-
stadt Welheim bis zur B 224 und auch Rückflugaktivität entlang der alten Alleebäume registriert. Auf der Fußgängerbrücke 
parallel zur Zechenbahnbrücke waren vermehrte Anflüge von Einzeltieren aus dem Osten festzustellen. Dabei flogen die 
Tiere entlang der geschlossenen Gebüschvegetation auf der Brücke über die B 224. In den meisten Fällen kehrten sie 
aber nach der Querung wieder Richtung Wald zurück. Dies kann an den fehlenden Gehölzleitstrukturen westlich der 
B 224 liegen. 

In den Gebäuden, die im Zuge des geplanten Vorhabens abgebrochen werden, wurden keine Quartiere der Breitflügelfle-
dermaus festgestellt.  

Trotz ihrer relativ großen Flughöhe und trotz ihrer weitreichenden Ortungsrufe kann die Breitflügelfledermaus grundsätz-
lich Kollisionsopfer im Straßenverkehr werden. Im vorliegenden Fall wird durch die Gestaltung der geplanten Trasse das 
bisherige Kollisionsrisiko für Fledermäuse nicht erhöht: Die A 52 verläuft auf der Linie der vorhandenen B 224, so dass 
keine neuen Trennwirkungen oder Unterbrechungen faunistischer Funktionsbeziehungen entstehen. Im Bereich neuer 
Anschlüsse liegt die Gradiente der A 52 tiefer als die heutige B 224, weiterhin werden auf großen Abschnitten der A 52 
Lärmschutzwälle/-wände angelegt, die überfliegenden Fledermäusen als Querungshilfe dienen. Unter Berücksichtigung 
vorgenannter Bedingungen kann davon ausgegangen werden, dass sich insgesamt das Kollisionsrisiko für überfliegende 
Fledermäuse nicht verschlechtert. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

�
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Großer Abendsegler  (Nyctalus noctula)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland 3   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen I   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 

Im Rahmen der Fledermausuntersuchung 2010 wurde der Große Abendsegler an den Flotationsbecken angetroffen. Bei 
allen Begehungen wurden dort mehr als 2 Tiere festgestellt. Die Tiere flogen im Spätsommer/Herbst schon kurz vor Son-
nenuntergang und ließen sich im Restlicht gut beobachten. Mehr als 3 Individuen flogen gleichmäßig über der Wasser-
oberfläche in ca. 10 - 15 m Höhe, um dann kurzzeitig im Jagd-/Sturzflug bis über die Wasseroberfläche zu fliegen. Min-
destens 2 Tiere flogen auf Baumwipfelhöhe über die Böschungskrone über die B 224 Richtung Ulmenplatz in Welheim, 
drehten um und kehrten zu den Teichen zurück. Der weitgehend geschlossene Baumbestand beiderseits der Bundes-
straße bedingte, dass die Tiere die B 224 in Höhen von ca. 10 m überflogen. Aufgrund des frühen Aktivitätsbeginns im 
Spätsommer/Herbst ist zu vermuten, dass sich Tagesquartiere im Nahbereich der Flotationsbecken, wahrscheinlich im 
Welheimer Wald befinden. 

Der Welheimer Wald wird nur randlich in geringem Umfang beansprucht. In dem betroffenen Bereich wurden keine Quar-
tiere des Großen Abendseglers festgestellt. 

Aufgrund seiner relativ großen Flughöhe wird der Abendsegler nur ausnahmsweise Kollisionsopfer im Straßenverkehr. Im 
vorliegenden Fall wird durch die Gestaltung der geplanten Trasse das bisherige Kollisionsrisiko für Fledermäuse nicht 
erhöht: Die A 52 verläuft auf der Linie der vorhandenen B 224, so dass keine neuen Trennwirkungen oder Unterbrechun-
gen faunistischer Funktionsbeziehungen entstehen. Im Bereich neuer Anschlüsse liegt die Gradiente der A 52 tiefer als 
die heutige B 224, weiterhin werden auf großen Abschnitten der A 52 Lärmschutzwälle/-wände angelegt, die überfliegen-
den Fledermäusen als Querungshilfe dienen. Unter Berücksichtigung vorgenannter Bedingungen kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich insgesamt das Kollisionsrisiko für überfliegende Fledermäuse nicht verschlechtert. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Wasserfledermaus  (Myotis daubentonii)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland *   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen 3   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Fledermausuntersuchung 2010 wurde die Wasserfledermaus von Frühjahr bis Herbst ausnahmslos an 

den Flotationsbecken anhaltend jagend festgestellt. Es jagten mindestens 5 Individuen gleichzeitig an einem Becken. 
Insgesamt wurden zwei Becken bejagt, wobei am westlichen Becken eine stärkere Frequentierung festgestellt werden 
konnte. Eine Querung der B 224 konnte nicht beobachtet werden. 

Der Welheimer Wald wird nur randlich in geringem Umfang beansprucht. In dem betroffenen Bereich wurden keine Quar-
tiere der Wasserfledermaus festgestellt. 

Durch die Gestaltung der geplanten Trasse wird das bisherige Kollisionsrisiko für Fledermäuse nicht erhöht: Die A 52 ver-
läuft auf der Linie der vorhandenen B 224, so dass keine neuen Trennwirkungen oder Unterbrechungen faunistischer 
Funktionsbeziehungen entstehen. Im Bereich neuer Anschlüsse liegt die Gradiente der A 52 tiefer als die heutige B 224, 
weiterhin werden auf großen Abschnitten der A 52 Lärmschutzwälle/-wände angelegt, die überfliegenden Fledermäusen 
als Querungshilfe dienen. Unter Berücksichtigung vorgenannter Bedingungen kann davon ausgegangen werden, dass 
sich insgesamt das Kollisionsrisiko für überfliegende Fledermäuse nicht verschlechtert. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Habicht  (Accipiter gentilis)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland *   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen V   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Vogeluntersuchung 2010 wurde ein Brutplatz des Habichts in einem Feldgehölz im nördlichen Teil des 

Kranenburger Feldes festgestellt. In diesem Bereich erfolgt der geplante Bau der A 52 auf der heutigen Trasse der B 224 
und führt demnach zu keiner deutlichen Veränderung der Belastungssituation. Östlich der A 52 ist der Bau der Verbin-
dungsstraße vorgesehen, die den westlichen Teil des Kranenburger Feldes beansprucht. Der Abstand zwischen dem 
Horststandort des Habicht und der geplanten Verbindungsstraße beträgt ca. 200 m. 

Der Horststandort wird nicht durch das Vorhaben beansprucht, auch ist aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen und 
des Abstandes zum Horststandort nicht von betriebsbedingten Beeinträchtigungen des Horstes auszugehen. 

Teile des Nahrungshabitats gehen durch den geplanten Bau der Verbindungsstraße verloren. Das Jagdgebiet eines Ha-
bicht-Brutpaares beansprucht 4 - 10 km² und geht damit deutlich über das Kranenburger Feld und den untersuchten Be-
reich hinaus. Im Verhältnis zur Größe des gesamten Jagdgebietes ist die durch den geplanten Bau der Verbindungsstra-
ße hervorgerufene Inanspruchnahme als nicht signifikant zu werten und wird nicht zu einer Beeinträchtigung der Art füh-
ren. 

Durch die Gestaltung der geplanten Trasse wird das bisherige Kollisionsrisiko für Vogelarten nicht erhöht: Die A 52 ver-
läuft auf der Linie der vorhandenen B 224, so dass keine neuen Trennwirkungen oder Unterbrechungen faunistischer 
Funktionsbeziehungen entstehen. Im Bereich neuer Anschlüsse liegt die Gradiente der A 52 tiefer als die heutige B 224, 
weiterhin werden auf großen Abschnitten der A 52 Lärmschutzwälle/-wände angelegt, die als Querungshilfe dienen. Der 
Verkehr auf der Verbindungsstraße als innerörtliche Verbindung ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h begrenzt, 
so dass der Habicht diesem Verkehr ausweichen kann. Unter Berücksichtigung vorgenannter Bedingungen kann davon 
ausgegangen werden, dass sich insgesamt das Kollisionsrisiko für den Habicht nicht verschlechtert. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Kiebitz  (Vanellus vanellus)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland 2   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen 3S   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Vogeluntersuchung 2010 wurde 1 Brutplatz des Kiebitz im Kranenburger Feld, 1 Brutplatz an den Flotati-

onsbecken und 2 Brutplätze südlich der Emscher (außerhalb des Untersuchungsraumes) festgestellt. 

Keiner der Brutstandorte wird durch das geplante Vorhaben beansprucht. Der Brutplatz an den Flotationsbecken und die 
Brutplätze südlich der Emscher erfahren keine signifikanten Erhöhungen der bereits vorhandenen Belastungen durch die 
B 224. 

Auch der Brutplatz im Kranenburger Feld wird nicht von dem geplanten Vorhaben in Anspruch genommen, allerdings 
rückt die geplante Verbindungsstraße bis auf ca. 160 m an den im Jahr 2010 festgestellten Brutstandort heran. Insgesamt 
ist der zur Verfügung stehende Raum im Kranenburger Feld jedoch ausreichend dimensioniert, so dass der Kiebitz mit 
seinem Brutplatz von der geplanten Verbindungsstraße abrücken kann. Kiebitze neigen bei allgemeiner Brutplatztreue 
grundsätzlich zu einem kleinteiligen Wechsel ihrer Neststandorte. Als Mindestreviergröße sind z.T. weniger als 1 ha an-
gegeben (LANUV 2011). Die verbleibenden Strukturen sind demnach von ihrer Ausstattung und ihrer Größe weiterhin als 
ausreichender Lebensraum für den Kiebitz geeignet.  

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

�
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Kleinspecht  (Dryobates minor)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland *   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen 3   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Vogeluntersuchung 2010 wurde ein Brutplatz des Kleinspechts in einem Feldgehölz im nördlichen Teil 

des Kranenburger Feldes festgestellt. In diesem Bereich erfolgt der geplante Bau der A 52 auf der heutigen Trasse der 
B 224 und führt demnach zu keiner deutlichen Veränderung der Belastungssituation. Östlich der A 52 ist der Bau der Ver-
bindungsstraße vorgesehen, die den westlichen Teil des Kranenburger Feldes beansprucht. Der Abstand zwischen dem 
Brutbaum des Kleinspechts und der geplanten Verbindungsstraße beträgt ca. 280 m. 

Der Brutplatz des Kleinspechts wird nicht durch das Vorhaben beansprucht, auch ist aufgrund der vorhandenen Vorbelas-
tungen und des Abstandes zum Brutbaum nicht von betriebsbedingten Beeinträchtigungen am Brutplatz auszugehen. 

Teile des Nahrungshabitats gehen durch den geplanten Bau der Verbindungsstraße verloren. Die Reviergröße des Klein-
spechts kann deutlich weniger als 10 ha betragen (LANUV 2011), so dass das Kranenburger Feld auch nach Umsetzung 
des Vorhabens im verbleibenden Umfang weiterhin als Revier geeignet ist. Neben der freien Landschaft besiedelt der 
Kleinspecht auch Siedlungsbereiche mit strukturreichen Parkanlagen, alten Villen- und Hausgärten, so dass im Umfeld 
darüber hinaus ausreichend Lebensraum zur Verfügung steht. 

Durch die Gestaltung der geplanten Trasse wird das bisherige Kollisionsrisiko für Vogelarten nicht erhöht: Die A 52 ver-
läuft auf der Linie der vorhandenen B 224, so dass keine neuen Trennwirkungen oder Unterbrechungen faunistischer 
Funktionsbeziehungen entstehen. Im Bereich neuer Anschlüsse liegt die Gradiente der A 52 tiefer als die heutige B 224, 
weiterhin werden auf großen Abschnitten der A 52 Lärmschutzwälle/-wände angelegt, die als Querungshilfe dienen. Der 
Verkehr auf der Verbindungsstraße als innerörtliche Verbindung ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h begrenzt, 
so dass der Kleinspecht diesem Verkehr i.d.R. ausweichen kann. Unter Berücksichtigung vorgenannter Bedingungen 
kann davon ausgegangen werden, dass sich insgesamt das Kollisionsrisiko für den Kleinspecht nicht verschlechtert. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  
 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 

Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 
 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Mäusebussard  (Buteo buteo)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland *   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen *   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Vogeluntersuchung 2010 wurden 3 Horststandorte des Mäusebussards im Untersuchungsraum festge-

stellt. 1 Brutplatz befindet sich im Welheimer Wald, 1 Brutplatz befindet sich in der Welheimer Mark und 1 Brutplatz liegt 
im Kranenburger Feld. 

Der Brutplatz in der Welheimer Mark liegt ca. 240 m und der Brutplatz im Welheimer Wald ca. 200 m vom geplanten Vor-
haben entfernt. In diesen Bereichen weicht der Bau der A 52 nur geringfügig vom bestehenden Verlauf der B 224 ab. Un-
ter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastung können für beide Reviere zusätzliche Beeinträchtigungen ausge-
schlossen werden. 

Der Brutplatz im Kranenburger Feld befindet sich in einem Feldgehölz im nordwestlichen Teil des Kranenburger Feldes. In 
diesem Bereich erfolgt der geplante Bau der A 52 auf der heutigen Trasse der B 224 und führt demnach zu keiner deutli-
chen Veränderung der Belastungssituation. Östlich der A 52 ist der Bau der Verbindungsstraße vorgesehen, die den west-
lichen Teil des Kranenburger Feldes beansprucht. Der Abstand zwischen dem Horststandort des Mäusebussards und der 
geplanten Verbindungsstraße beträgt ca. 75 m. Der Horststandort wird nicht durch das Vorhaben beansprucht. Mäuse-
bussarde treten regelmäßig im lockeren Siedlungsbereich und auch im Umfeld von Verkehrswegen auf, wo gerne Aas in 
Form von Verkehrsopfern an Straßen als Nahrung genommen wird. Auch wenn Mäusebussarde dabei selber gelegentlich 
zu Verkehrsopfern werden, scheint dies keine negativen Auswirkungen auf die lokalen Populationen zu haben. Teile des 
Nahrungshabitats gehen durch den geplanten Bau der Verbindungsstraße verloren. Es steht allerdings im Umfeld ausrei-
chend Nahrungsraum zur Verfügung, so dass der Verlust nicht als essentiel zu bewerten ist. Unter Berücksichtigung der 
bereits vorhandenen Vorbelastungen ist nicht von Beeinträchtigungen des Reviers im Kranenburger Feld auszugehen. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Rebhuhn  (Perdix perdix)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland 2   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen 2S   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Vogeluntersuchung 2010 wurde das Rebhuhn im Kranenburger Feld festgestellt. Es wurde im südwestli-

chen Teil des Kranenburger Feldes als Nahrungsgast angetroffen. Eine Brut wurde nicht nachgewiesen, ist aber anzu-
nehmen. Das Kranenburger Feld stellt für das Rebhuhn einen relativ isolierten Lebensraum dar; ein Anschluss an weitere 
geeignete Habitate besteht  nur nordwestlich jenseits der B 224 (Pelkumer Feld). 

Das geplante Vorhaben beansprucht durch den Bau der Verbindungsstraße und die Verlegung der Horster Straße westli-
che und südwestliche Teilbereiche des Kranenburger Feldes. Der für das Rebhuhn nutzbare Offenlandanteil wird von ca. 
35 ha auf ca. 25 ha verkleinert. Dies entspricht einer Verringerung der ungestörten Brutbereiche und geeigneter Nah-
rungshabitate von ca. 30%. 

Eine Erhöhung der Kollisionsgefahr ist nicht gegeben. Schon heute muss das Rebhuhn beim Wechsel in andere geeigne-
te Offenlandstrukturen die B 224 überfliegen. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Zur Sicherung der Population wird die Verkleinerung des Lebensraumes durch eine Erhöhung des Angebotes an optima-
len Nahrungshabitaten und Brutstandorten ausgeglichen (Maßnahme A CEF 5.1). Hierzu werden im Kranenburger Feld 
10 m breite Krautstreifen entlang der Ackerflächen angelegt. Insgesamt werden 1.000 lfm (1 ha) Krautstreifen angelegt; 
das entspricht einem Maßnahmenumfang von 10 % des verloren gegangenen Lebensraumes. Die Maßnahme ist im LBP 
enthalten und dort detailliert beschrieben und dargestellt. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Nach Durchführung der oben beschriebenen Maßnahme entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

�



�
)��������*����	���+,-� �������� �
� /(���$	���0,���(�
�0�������&�(�/���1�������2"�/)�! $$���3�4����5���$�/)�!$$���+��&,�	
 �

�

�

0'�'A� #�����(���7�����

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Teichrohrsänger  (Acrocephalus scirpaceus)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland *   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen *   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Vogeluntersuchung 2010 wurden 2 Brutplätze des Teichrohrsängers an den Flotationsbecken festgestellt.  

In diesem Bereich rückt die neue Fahrbahn im Vergleich zur heutigen Situation ca. 22 m näher an die Flotationsbecken 
heran. Der vorhandene Erdwall, der die Flotationsbecken von der B 224 abschirmt, bleibt auch zukünftig erhalten. Es ist 
dementsprechend auszuschließen, dass die betriebsbedingten Auswirkungen der A 52 zu einer signifikanten Erhöhung 
der Belastungssituation für den Teichrohrsänger im Bereich der Flotationsbecken führen werden, zumal die Art nur eine 
vergleichsweise geringe Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm besitzt.  

Durch die Gestaltung der geplanten Trasse wird das bisherige Kollisionsrisiko für Vögel nicht erhöht: Die A 52 verläuft auf 
der Linie der vorhandenen B 224, so dass keine neuen Trennwirkungen oder Unterbrechungen faunistischer Funktions-
beziehungen entstehen.  

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Zwergtaucher  (Tachybaptus ruficollis)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland V   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen *   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Vogeluntersuchung 2010 wurden 5 Brutplätze des Zwergtauchers an den Flotationsbecken festgestellt.  

In diesem Bereich rückt die neue Fahrbahn im Vergleich zur heutigen Situation ca. 22 m näher an die Flotationsbecken 
heran. Der vorhandene Erdwall, der die Flotationsbecken von der B 224 abschirmt, bleibt auch zukünftig erhalten. Es ist 
dementsprechend auszuschließen, dass die betriebsbedingten Auswirkungen der A 52 zu einer signifikanten Erhöhung 
der Belastungssituation für den Zwergtaucher im Bereich der Flotationsbecken führen werden, zumal der Faktor Lärm für 
die Brutplätze der Art keine Relevanz hat.  

Durch die Gestaltung der geplanten Trasse wird das bisherige Kollisionsrisiko für Vögel nicht erhöht: Die A 52 verläuft auf 
der Linie der vorhandenen B 224, so dass keine neuen Trennwirkungen oder Unterbrechungen faunistischer Funktions-
beziehungen entstehen. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  

 Es konnte im vorangehenden Arbeitsschritt keine Betroffenheit der Art festgestellt werden. Vermeidungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen des Risikomanagements sind nicht erforderlich. 

 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Es entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
  
Kreuzkröte  (Bufo calamita)  Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
  

Schutz und Gefährdungsstatus der Art 
 Rote Liste Status   Messtischblatt 

 Deutschland 3   4407  

 

�    FFH-Anhang IV-Art 
�    europäische Vogelart 

Nordrhein-Westfalen 3   

       Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungs zustand der lokalen Population 

 �    atlantische Region �    kontinentale Region 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 �  grün günstig �   A günstig / hervorragend 
 �  gelb ungünstig / unzureichend �   B günstig / gut 
 �  rot ungünstig / schlecht �   C ungünstig / mittel-schlecht 
  
Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Ar t 

 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 Im Rahmen der Amphibienuntersuchung 2010 wurden mehrere Vorkommen der Kreuzkröte im Untersuchungsraum fest-

gestellt. Ein großes Vorkommen (mehr als 200 fortpflanzungsfähige Tiere geschätzt) pflanzt sich in den Flotationsbecken 
und den Tümpeln in den östlichen Randbereichen fort. Im Gewerbegebiet Carnaperhof wurde ebenfalls eine Teilpopulati-
on mit hohem Reproduktionserfolg festgestellt. Einzeltiere wurden in einem Gartenteich nördlich der Horster Straße und 
am Schlammbecken an der Emscher-Kläranlage festgestellt. Ein weiteres großes Vorkommen muss sich im Bereich der 
(nicht untersuchten) Mottbruchhalde außerhalb des Untersuchungsraums aufhalten. Die rufenden Tiere konnten bei a-
bendlichen Begehungen gehört werden. 

Im Bereich der Flotationsbecken rückt die neue Fahrbahn im Vergleich zur heutigen Situation ca. 22 m näher an die Flota-
tionsbecken heran. Der vorhandene Erdwall, der die Flotationsbecken von der B 224 abschirmt, bleibt auch zukünftig er-
halten. Laichgewässer oder Landlebensräume der Kreuzkröte werden nicht beansprucht. Die Laichgewässer und zugehö-
rigen Landlebensräume der Population im Gewerbegebiet Carnaperhof werden durch die Umsetzung des Vorhabens e-
benfalls nicht beeinträchtigt. Allerdings ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Baudurchführung entstehende was-
sergefüllte Spurrinnen, Pfützen u.ä. ausgehend von den Populationen an den Flotationsbecken und im Gewerbegebiet 
Carnaperhof als Sekundärhabitat besiedelt werden. Im Rahmen der weiteren Baudurchführung besteht dann die Gefahr 
der Verletzung oder Tötung von Tieren. 

Bei den beiden festgestellten Einzeltieren handelt es sich nicht um etablierte Vorkommen oder Populationen, sondern 
vermutlich um (Jung-)Tiere, die sich ausgehend von anderen Vorkommen im Raum ausgebreitet haben. Für diese Einzel-
tiere sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch die Umsetzung des Vorhabens zu prognostizieren. 

 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risiko managements  
 Um eine Verletzung oder Tötung von Tieren im Baustellenbereich, auf Baustraßen oder Lagerflächen zu verhindern, wer-

den diese Bereiche während der Baudurchführung durch Amphibienzäune gegen das Einwandern von Kreuzkröten gesi-
chert (Maßnahme S CEF 4.1). Baustellenzufahrten in den Baubereich werden mittels Betonrinnen mit Gitterrostabdeckung 
gesichert. Die Maßnahme ist im LBP enthalten und dort detailliert beschrieben und dargestellt. 
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Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestä nde 
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Nach Durchführung der oben beschriebenen Maßnahme entstehen keine Auswirkungen des Vorhabens für die Art.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

�   ja �   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

�   ja �   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie 
oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt? 

�   ja �   nein 
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